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Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf 
Referat Gesundheit, Kinder- und Jugendhilfe und Soziales 

BH Oberpullendorf, Hauptstraße 56, 7350 Oberpullendorf 

 Oberpullendorf, am 03.04.2020 
Tel.: +43 57 600-4499 
Fax: +43 57 600-4477 

E-Mail: bh.oberpullendorf@bgld.gv.at 

Zahl:  OP-11-07-111-1568 

Betreff: Verbot von Zusammenkünften gemäß Epidemiegesetz 1950 

 

Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf vom 
03.04.2020 über das Verbot von Zusammenkünften nach  

§ 15 Epidemiegesetz 1950 
 
Zum Zwecke der Eindämmung des Ausbreitens des COVID-19 wird im Sinne der Bestimmungen 
des § 15 Epidemiegesetz 1950 i.d.F. BGBl. I Nr. 37/2018, verordnet:  
 

§ 1 
Untersagung von Zusammenkünften in geschlossenen Räumen 

 
Sämtliche Zusammenkünfte in einem geschlossenen Raum, an denen mehr als fünf Personen 
teilnehmen, die nicht im selben Haushalt leben, sind untersagt. 
 

 
§ 2 

Begräbnisse 
 

Begräbnisse dürfen nur im engsten Familienkreis mit einer Teilnahmezahl von insgesamt höchstens 
zehn Personen stattfinden. 

§ 3 
Hochzeiten 

 
Hochzeiten dürfen nur im engsten Familienkreis mit einer Teilnahmezahl von insgesamt höchstens 
fünf Personen stattfinden. 

 
§ 4 

Ausnahmen 
 

Davon nicht erfasst sind jedenfalls Zusammenkünfte  
1. allgemeiner Vertretungskörper,  
2. von Organen von Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts,  
3. im Rahmen der öffentlichen Verwaltung,  
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4. der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes,  
5. des Österreichischen Bundesheeres,  
6. der Rettungsorganisationen 
7. der Feuerwehr,  
8. zur Kinderbetreuung, 
9. nach völkerrechtlichen Verpflichtungen, 
10. zu beruflichen Tätigkeiten, 
11. in Massenbeförderungsmitteln, 
12. in den in § 2 der Verordnung BGBl. II Nr. 96/2020 genannten Betrieben. 

 
 

§ 5 
Zeitlicher Geltungsbereich 

 
Diese Verordnung ist durch Anschlag an der Amtstafel der Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf 
kundzumachen und tritt mit der Anbringung in Kraft.  
 
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 13.4.2020 außer Kraft. 
 
 
 
 

Der Bezirkshauptmann: 
Mag. Klaus Trummer  
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